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Allgemeine Chronik

Landesverteidigung

Landesverteidigung

Im Februar 2018 gab der Bundesrat bekannt, die WEF-Jahrestreffen auch weiterhin mit
einem subsidiären Einsatz der Armee unterstützen zu wollen. Damit sollte diese bereits
über geraume Zeit bestehende Zusammenarbeit weitergeführt werden. Dafür wurde
dem Parlament beantragt, auch für die Jahre 2019 bis 2021 einen Armeeeinsatz von bis
zu 5'000 AdA zu genehmigen. Die Landesregierung zeigte sich in ihrer Botschaft
überzeugt, dass die WEF-Treffen in Davos für die Schweiz von grosser Bedeutung seien.
Die Armee soll dabei Leistungen im Bereich Objektschutz, Personenschutz, Wahrung
der Lufthoheit und Sicherheit im Luftraum erbringen. Dazu kommen Hilfestellungen im
Bereich Logistik und Sanität. Angesichts der nach wie vor als verschärft eingeschätzten
Sicherheitslage in Europa und im Lichte der in den vergangenen Jahren nötigen
Zusatzfinanzierungen wurde der Kostenplafond um CHF 1 Mio. auf neu 9 Mio. erhöht.
Die Aufteilung der Kosten sollte jedoch unverändert bleiben, was bedeutet, dass der
Bund CHF 3.375 Mio. aufwenden würde. Die übrigen CHF 5.625 Mio. werden vom
Kanton Graubünden, der Gemeinde Davos und der WEF-Stiftung getragen. In den
Grundzügen glich dieser Armeeeinsatz gemäss vorliegender Botschaft denjenigen der
Vorjahre.
In der Frühjahressession kam das Geschäft in den Ständerat, wo es keine Gegenwehr
gab. Kommissionssprecher Hegglin (cvp, ZG) brauchte kaum Überzeugungsarbeit zu
leisten und konnte sich darauf beschränken, die Eckwerte der Botschaft
zusammenzufassen. Einstimmig verabschiedete die Ständekammer sowohl den
Bundesbeschluss über den Einsatz der Armee im Assistenzdienst als auch jenen über
die Beteiligung des Bundes an der Finanzierung der Sicherheitsmassnahmen im Kanton
Graubünden. 1

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 31.05.2018
MAXIMILIAN SCHUBIGER

Nachdem die Unterstützung der WEF-Jahrestreffen durch die Armee auch für die
nächsten Jahre vom Ständerat befürwortet worden war, regte sich im Nationalrat
Widerstand in Form eines Nichteintretensantrags Mazzone (gp, GE). Sie wollte
zusammen mit Balthasar Glättli (gp, ZH) die Beteiligung des Bundes an der Finanzierung
der Sicherheitsmassnahmen des Kantons Graubünden verhindern. Die Mehrheit der SiK
des Nationalrates stellte sich jedoch mit 21 zu zwei Stimmen deutlich hinter die beiden
zu verhandelnden Geschäfte und stützte so den Entscheid der Ständekammer.
Mazzone, die ihren Nichteintretensantrag im Plenum vertrat, konnte sich nicht mit der
finanziellen Unterstützung des Kantons Graubünden anfreunden, weil sie die WEF-
Jahrestreffen für private Veranstaltungen einer privaten Stiftung hielt, die überdies
selbst über grosse finanzielle Reserven verfügen. Unterstützung erhielt sie von SP-
Sprecher Fridez (sp, JU), der verlauten liess, dass zwar eine Mehrheit der Fraktion auf
beide Vorlagen eintreten, jedoch in der Detailberatung auch Minderheitsanträge
unterstützen werde, die auf eine Reduktion des finanziellen Unterstützungsbeitrags
abzielten. Ansonsten wehte Links-grün ein rauer Wind entgegen, da sich alle anderen
Fraktionen für die Annahme der Vorlagen ausgesprochen hatten. Eintreten wurde dann
deutlich beschlossen, die geschlossen stimmende grüne Fraktion und einige SP-
Angehörige konnten der bürgerlichen Ratsmehrheit wenig entgegensetzen. 
In der Detailberatung wurden mehrere Minderheitsanträge behandelt. Ein Antrag Glättli
(gp, ZH) beinhaltete eine Umverteilung der Kosten des Armeeeinsatzes, indem die
Hälfte der Ausgaben (bzw. der geleisteten Diensttage) durch die WEF-Organisatoren
getragen werden sollte. Eine zweite Minderheit Crottaz (sp, VD) zielte auf eine
Reduktion des Verpflichtungskredits auf CHF 10.75 Mio., also auf eine Einsparung von
CHF 1 Mio. gegenüber dem Entwurf der Regierung. Als Ausgleichsangebot wollten die
Antragstellenden mit einem zweiten Vorschlag CHF 900'000 bereitstellen, falls dieser
Plafond von CHF 10.75 Mio. nicht ausreichen würde. Eine Minderheit Sommaruga (sp,
GE) wollte noch weniger Mittel freigeben, nämlich CHF 6.75 Mio. Sämtliche
Gegenanträge blieben aber erfolglos, so dass der Nationalrat schliesslich die vom
Ständerat beschlossenen Varianten bestätigte. Damit setzte sich auch der Bundesrat
durch, der die Vorlagen so ins Parlament geschickt hatte. Mit 151 zu 23 Stimmen
respektive mit 131 zu 29 Stimmen wurden die Vorlagen genehmigt; in beiden Fällen
konnte die geschlossen Nein-stimmende grüne Fraktion den Entscheid nicht
verhindern. 2
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1) AB SR, 2018, S. 348 ff.; BBl, 2018, S. 1013 ff.; Medienmitteilung Bundesrat vom 14.02.2018
2) AB NR, 2018, S. 1633 ff.
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